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Beitrag von „Seph“ vom 7. Juni 2022 16:28

Zitat von Profe

Wenn ich meinen SuS sage, dass ich bei Leistungsnachweisen nur ärztliche Atteste
akzeptiere, dann ist das eine feste Regel.

Dann lehnst du dich bereits ohne erfolgte Beurlaubung durch den Klassenlehrer entschieden zu
weit aus dem Fenster. Lediglich die Schulleitung kann bei längeren Erkrankungen, längerem
Fernbleiben vom Unterricht oder in sonstigen besonders begründeten Fällen die Vorlage einer
ärztlichen Bescheinigung verlangen. Eine pauschale "Attestpflicht" ist nicht zulässig, schon gar
nicht durch eine Fachlehrkraft.

(vgl.Ergänzende Bestimmungen zum Rechtsverhältnis zur Schule und zur Schulpflicht hier: §§
58 bis 59a, §§ 63 bis 67 und § 70 NSchG)
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